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Verkehrsverbindungen: 
U Klosterstraße / S+U Jannowitzbrücke 
 

 
An  die Senatsverwaltungen (einschließlich Senats- 
  kanzlei) 

die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die Präsidentin des Rechnungshofes 
die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Infor-
 mationsfreiheit 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nicht rechtsfähigen Anstalten 
die Eigengesellschaften 
die Eigenbetriebe 

 
nachrichtlich 
 
an  die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
 öffentlichen Rechts Dienst 
 

 

  Datum 19.05.2020 
 
 

Rundschreiben IV Nr. 45/2020 

 
 
Arbeits- und dienstrechtliche Aspekte beim Umgang mit den Auswirkungen der 
anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie; 
hier: Anpassung der Freistellung zur Betreuung von Kindern 
Rundschreiben IV Nr. 27/2020 vom 12. März 2020, 
Rundschreiben IV Nr. 28/2020 vom 17. März 2020 und 
Rundschreiben IV Nr. 34/2020 vom 17. April 2020 
 
 
Die mit Rundschreiben IV Nr. 28/2020 vom 17. März 2020 in Verbindung mit Rundschrei-
ben IV Nr. 34/2020 vom 17. April 2020 eröffnete Möglichkeit, den Dienstkräften (Beam-
tinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte) des Landes Berlin bis zu 10 Arbeitstage 
Dienst- bzw. Arbeitsbefreiung zur Kinderbetreuung zu gewähren, wird um weitere 10 Ar-
beitstage auf insgesamt bis zu 20 Arbeitstage erhöht. Die anspruchsbegründenden Re-
gelungen des Rundschreibens IV Nr. 28/2020 vom 17. März 2020 gelten unverändert 
fort. 
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